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größerer Ausdehnung Wälder (respektive Waldbodeu und Steine) besitzen,

dieselben Eingang und Anerkennung finden, so müssen die Instruktionen
den Verhältnissen angemessen sein; die Bestimmungen über Aufnahms-,
Zeichnungs- und Berechnungs-Methoden sollen bezüglich Genauigkeit nicht

weiter gehen, als sie einerseits wirklich einen praktischen Zweck erlangen,
anderseits sich gegenüber Werth und Rente des Bodens zu rechtfertigen

vermögen.

Machrichten aus den Kantonen.

Zürich. Der Kantonsrath hat in seiner letzten Sitzung die Be-

dingungen, welche die Bundesversammlung dein Kanton Zürich, betreffend
die Erweiterung der Forstschule am Polytechnikum zu einer land- und

forstwirthschaftlichen stellte, genehmigt. Es steht in Folge dessen der

Einrichtung der schweiz. landwirthschaftlichen Schule kein äußeres Hinder-
niß mehr entgegen.

In Folge dieses Beschlusses wird der Kanton Zürich in nnmittel-
barer Nähe des Polytechnikums stir die land- und forstwirthschaftliche
Schule ein neues Gebäude mit einem agrikultur-chemischcn Laboratorium
einem anatomisch-physiologischem Kabinet und den nöthigen Räumlichkeiten

für den Unterricht und die Sammlungen erstellen. Ein kleiner botani-
scher Garten in unmittelbarer Umgebung des Gebäudes, ein Versuchsfeld

auf der kantonalen landwirthschaftlichen Schule im Strickhof und die

Einräumung des Rechtes, die letztere und die Thierarztneischule zu den

erforderliche«? Demonstrationen benutzen zu dürfen, ergänzen die vom
Kanton zu leistenden Hülfsmittel.

An die dießfälligen Koste«?, die zu 200,000 bis 350,000 Fr. veran-
schlagt sind, leistet Zürich und die umliegenden Gemeinden 100,060 Fr.

Wir freuen uns dieser Erweiterung des Polytechnikums i«? erster

Linie, weil sie der Landwirthschaft, die den größte«? Theil unserer Be-
völkernng beschäftigt, die lang gewünschte und in jeder Richtung gerecht-

fertigte Vertretung a«? unserer schöne?? schweiz. Lehranstalt sichert und

in zweiter Linie, weil durch die Errichtung einer landw. Schule die Na-

turwissenschasten an? Polytechnikum den mathematischen gleich gestellt

werden, was ai? keiner andern polyt. Schule ii? den? Maße der Fall ist.
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